Diözesane Ordnung über die Möglichkeit von Kontrollen bei der Nutzung von E-Mail- und Internetdiensten 

1.
Allgemeines

1.1
Diese Ordnung gilt für alle Dienststellen der Erzdiözese Bamberg und die Kirchenstiftungen, die der Stiftungsaufsicht der Erzdiözese Bamberg unterliegen, sowie für alle Beschäftigten in diesen Einrichtungen, die über einen Arbeitsplatzcomputer Zugang zu E-Mail- und Internetdiensten haben. 

1.2
Ziel ist der Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BDSG und der kirchlichen Datenschutzordnung. 

1.3
Ziel ist nicht eine Verhaltens- und Leistungskontrolle der Beschäftigten. Die Einrichtung von Informationsverarbeitungs-Systemen zum Zweck der Mitarbeiterüberwachung ist grundsätzlich ausgeschlossen.

2.
Nutzung von E-Mail- und Internetdiensten

E-Mail- und Internetdienste sind ausschließlich dienstlich zu nutzen. Eine private Nutzung durch die Beschäftigten ist nicht zulässig. 

3.
Protokollierung von Verbindungsdaten

3.1
Eine Protokollierung der Verbindungsdaten im Rahmen der E-Mail- und Internetnutzung erfolgt in anonymisierter Form. Zweck ist die Gewährleistung der Systemsicherheit und des ordnungsgemäßen Betriebs des Systems (§ 31 BDSG).

3.2
Eine Auswertung der Protokolldaten zum Zweck der Behebung von Störungen erfolgt ausschließlich über den/die jeweiligen Systemadministratoren. Er/sie ist zum Stillschweigen verpflichtet.

4.
Auswertung von Protokolldaten bei Verdacht des Missbrauchs

4.1
Nur im Falle des Verdachts des Missbrauchs, d. h. der arbeitsvertragswidrigen Nutzung der E-Mail- und Internetdienste, ist eine Auswertung der Verbindungs- und Inhaltsdaten (E-Mail-Bereich) und der Protokolldaten (Internet-Bereich) möglich.

4.2
Eine Auswertung der Nutzungsinformationen des WWW-Browsers auf der lokalen Festplatte eines Benutzers ist sinngemäß zulässig.

5.
Vorgehen in Verdachtsfällen

5.1
Eine Auswertung der anfallenden Daten findet nur statt, soweit der Verdacht nicht bereits durch ein Gespräch mit dem/der Betroffenen ausgeräumt werden konnte.

5.2
Die anfallenden Daten werden nur zur Klärung des Verdachts ausgewertet.

5.3
Die Auswertung erfolgt gemeinsam durch den Dienstgeber und die zuständige Mitarbeitervertretung – unter der Voraussetzung, dass der/die Mitarbeiter/in sein/ihr Einverständnis mit einer Beteiligung der Mitarbeitervertretung erklärt hat.

5.4
Besteht vor Ort keine Mitarbeitervertretung, so ist die MAV-Verwaltung zuständig. 

6.
Löschen von Protokolldaten

6.1
Alle anfallenden Daten sind im Sinne der Datenschutzgesetze zu löschen, sobald der Zweck ihrer Protokollierung erfüllt ist.

6.2
Erhärtet sich ein Verdacht des Missbrauchs gemäß Abs. 4 und 5 nicht, sind die gewonnenen Daten unverzüglich zu löschen.

7.
Verwertungsverbot

Fehlerhaft oder entgegen dieser Ordnung gespeicherte oder protokollierte Daten und Auswertungen werden nicht verwertet oder genutzt.

8.
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. Mai 2002 in Kraft.

Sie wird durch eine Gesamtregelung der Regional-KODA Bayern zu diesem Sachverhalt automatisch außer Kraft gesetzt.

Bamberg, 8. Mai 2002 

+ Werner Radspieler

Diözesanadministrator

